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RS OGH 1982/12/14 4Ob142/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1982

Norm

DHG §4 Abs2

ZPO §228 B3bb

Rechtssatz

Zulässigkeit eines Feststellungsbegehrens der künftigen Regreßp8icht des Arbeitnehmers: Das Interesse des

Arbeitgebers an der Feststellung ist zu bejahen, weil nur so die rechtlichen Grundlagen dieses Rückgri<anspruches (zB

leichte oder grobe Fahrlässigkeit) ein für allemal bindend klargestellt werden können.

Entscheidungstexte

4 Ob 142/81
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